
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/11/17 Ra 2020/08/0042
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.2021

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §27 Abs2 Z3 lita

AZG §19d

VwRallg

Beachte

Besprechung in:

ASok 3/2022, S. 91-97;

Rechtssatz

Aus den Materialien wird im Einklang mit dem Wortlaut des § 27 Abs. 2 Z 3 lit. a AlVG 1977 deutlich, dass nach der

Vorstellung des Gesetzgebers im Zuge der Verringerung der individuellen Normalarbeitszeit durch die

Altersteilzeitvereinbarung, wie es allgemein der Entlohnung von Teilzeitbeschäftigten bei bloß quantitativer

Verringerung der Arbeitsleistung entspricht, eine anteilige Verringerung des Arbeitsentgeltes im Verhältnis der

nunmehr vereinbarten Arbeitszeit zur vorhergehenden individuellen Normalarbeitszeit erfolgen soll.
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